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Betreff/Thematik/Fragestellung: 


Bekanntgabe der Veröffentlichung der „Informationen für Betrieb, Instandhaltung und 
Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen der Bundeswehr“ 


Bezug: 


A-270/3 „Das Luftfahrtamt der Bundeswehr als nationale militärische Luftfahrtbehörde“ 


 


 


Gemäß Zentraler Dienstvorschrift A-270/3 „Das Luftfahrtamt der Bundeswehr als nationale 


militärische Luftfahrtbehörde“ stellt das LufABw im Rahmen seiner Auftragserfüllung die oberste 


fachliche Kompetenz dar und ist grundsätzlich herausgebende Stelle für alle seinen Auftrag 


betreffenden relevanten Regelungen der ersten, dem BMVg nachgeordneten Ebene. 


 


In Wahrnehmung dieser Aufgabe hat das Referat LufABw 2 II b “Verfahrensvorschriften Betrieb“ 


u.a. den Auftrag: „Erarbeiten, Erlassen und Aktualisieren produktunabhängiger Bereichsvorschriften 


und OrgBer-übergreifender Standards für die technische Betriebsführung von LLZ in fliegenden 


Verbänden, Einrichtungen und Dienststellen“. 


 


Zur ergänzenden oder erläuternden Information erstellt das Referat 2 II b als Herausgeber 


produktunabhängiger und OrgBer-übergreifender Regelungen zukünftig im Bedarfsfall die 


„Informationen für Betrieb, Instandhaltung und Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von 


Luftfahrzeugen der Bundeswehr“. Diese werden an alle BtrbVersVwt der OrgBer zur weiteren 


Verwendung und Weitergabe im eigenen Bereich versandt. Veröffentlicht werden diese auf der 


Homepage des LufABw „Fachinformationen – Abt 2 Zulassung - Downloads“. 
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Ziele der „Informationen für Betrieb, Instandhaltung und Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von 


Luftfahrzeugen der Bundeswehr“ sind unter anderem: 


1. transparente Auslegung des Regelungshalters in Bezug auf die Anwendung von 


Regelungsinhalten sowie deren zeitgerechte, zentrale und nachvollziehbare 


Verfügbarmachung für BtrbVersVwt OrgBer und Nutzer, 


2. Legitimierung von abweichenden Verfahren im Vorgriff auf Regelungsänderungen, 


3. Beantwortung von im Rahmen der Anwendung der Regelungen wiederholt aufgetretener 


Fragestellungen. 
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